
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. November, findet für die Klassen 1, 3 und 4 der El-
ternsprechtag statt. Eine Mitteilung mit der Möglichkeit, Terminwünsche anzugeben erhal-
ten Sie über die Klassenleitung. Der Elternsprechtag für die Kinder und Eltern des zweiten 
Schuljahres findet in der zweiten Januarhälfte statt, da gemäß der neuen Grundschulord-
nung vom 10. Oktober 2008 an Stelle eines Halbjahrszeugnisses für die Kinder des zweiten 
Schuljahres ein Beurteilungsgespräch vorgeschrieben ist, das zu dokumentieren ist. 
Wie in den Vorjahren besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, während des Eltern-
sprechtages im Foyer der Schule mit Mitgliedern des Schulelternbeirates zu sprechen. 
Ich möchte Sie bitten, sich an die vereinbarten Zeiten zu halten, damit es nicht zu Wartezei-
ten kommt. Sollte die vorgesehene Gesprächszeit nicht ausreichen, so vereinbaren Sie bitte 
einen weiteren Termin. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf die Dauersprech-
stunde der Sozialpädagogin Frau Barbara von Blohn hinweisen, die jeden Dienstag von 
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in Raum OG 7 Hilfe anbietet. Hier noch einmal ihre Telefonnummer 
bei der Kreisverwaltung: 0 6132 – 787-3174. 
Die neue Grundschulordnung liegt uns seit Ende der Herbstferien vor. In Dienstbespre-
chungen machen wir uns zurzeit mit den teilweise umfangreichen Änderungen vertraut, be-
vor wir Sie, liebe Eltern, in einem separaten Elternabend umfassend informieren werden.  
 
Herr Pfarrer Eric Kalbhenn, der an unserer Schule das Fach evangelische  Religionslehre 
unterrichtet, übernimmt ab Dezember eine neue Tätigkeit und beendet seinen Dienst in der 
evangelischen  Gemeinde Bingerbrück und Weiler. Damit beendet er auch seine Unterrichts-
tätigkeit bei uns. Frau Rühl wird die Lerngruppe der Klassenstufe drei und vier übernehmen. 
Bis wir für Herrn Kalbhenn Ersatz bekommen, unterrichten Frau Cielinski (Klasse1) und ich 
(Klasse2) das Fach Religionslehre für die gesamte Klasse.  
 
Information an die Schule, wenn Ihr Kind z.B. aus gesundheitlichen Gründen am Schulbe-
such verhindert ist: 
Bitte informieren, Sie uns vor Unterrichtsbeginn 07.45 Uhr, wenn Ihr Kind nicht zum Unter-
richt kommen kann. 
Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 40 48 47 geschehen, oder Sie lassen uns 
über ein anderes Kind wissen, dass Ihr Kind nicht kommen kann. Fehlt Ihr Kind länger, so 
brauchen Sie an Folgetagen nicht noch einmal Bescheid zu geben. In jedem Fall benötigen 
wir aber eine schriftliche Mitteilung über die Dauer der Fehlzeit und den Grund des Fehlens 
( z. B. krankheitshalber ).  
Bitte beachten Sie zukünftig alle:  
Bringen Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen mit dem PKW zur Schule.  
Lassen Sie es dann aus Sicherheitsgründen am Rosenweg oder am Heilig-Kreuz-Weg 
aussteigen. Fahren Sie dabei nicht auf den Besucherparkplatz vor dem Schulhaus!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerhard Fichter -  Schulleiter 
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